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Rechtssatz

Zur einkommensteuerlichen Erfassung von Dividendenerträgen aus anderen Mitgliedstaaten, auf die nach der

seinerzeitigen innerstaatlichen Rechtslage der besondere Steuersatz (und auch der halbe Durchschnittssteuersatz)

nicht anwendbar war, was einen Verstoß gegen die unionsrechtlichen Grundfreiheiten bedeutete, hat der VwGH

wiederholt ausgesprochen, dass der besondere Steuersatz (bzw. der halbe Durchschnittssteuersatz) in Anwendung des

Unionsrechts zur Anwendung zu bringen ist, falls dieser für einen SteuerpBichtigen tatsächlich günstiger sein sollte

(vgl. VwGH 15.10.2020, Ro 2019/13/0007; 21.10.2004, 2002/13/0187; 28.9.2004, 2004/14/0078; 22.3.2006,

2003/13/0080; und 26.4.2007, 2002/14/0076). (Hier ist die Besteuerung der Einkünfte nach § 27 Abs. 4 EStG 1988 nach

den allgemeinen Regeln [Ermittlung der Einkünfte unter Berücksichtigung der Werbungskosten, Besteuerung nach

dem Einkommensteuertarif] der Besteuerung mit dem besonderen Steuersatz des § 27a Abs. 1 Z 2 EStG 1988 nach den

hierfür geltenden Regeln, also ohne Abzug von Werbungskosten [vgl. § 20 Abs. 2 EStG 1988] gegenüberzustellen. Die

unionsrechtlichen Grundfreiheiten stellen sicher, dass der SteuerpBichtige nicht der höheren Besteuerung

unterworfen werden darf. Kommt der besondere Steuersatz nach § 27a Abs. 1 Z 2 EStG 1988 zur Anwendung, ist -

gleich wie bei SteuerpBichtigen mit zum KESt-Abzug optierenden inländischen Zahlstellen - im Hinblick auf § 20 Abs. 2

EStG 1988 der Abzug von Werbungskosten ausgeschlossen.)

Gerichtsentscheidung

EuGH 62002CJ0315 Lenz VORAB

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2022:RO2019150184.J06

Im RIS seit

21.04.2022

Zuletzt aktualisiert am

21.04.2022

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/entscheidung/37968
https://www.jusline.at/entscheidung/38277
https://www.jusline.at/entscheidung/33051
https://www.jusline.at/entscheidung/29320
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/27
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/27a
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/27a
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/20
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2022/3/8 Ro 2019/15/0184
	JUSLINE Entscheidung


